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Amtliche Bekanntmachung 
 
14/52 
1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2013/2014 der Stadt Remscheid  
für das Haushaltsjahr 2014 vom 13.02.2014 
 
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878) hat der Rat der Stadt 
Remscheid mit Beschluss vom 13.02.2014 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 04.02.2013 erlassen.  

 
§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 
  

die bisherigen 
festgesetzten Ge-

samtbeträge 
 
 

 
2014 
EUR 

erhöht 
um 

 
 
 
 

2014 
EUR 

vermindert 
um 

 
 
 

 
2014 
EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich 

Nachträge  
festgesetzt auf 

 
2014 
EUR 

 
Ergebnisplan 
 
Erträge 
Aufwendungen  

 
 

312.530.250
324.720.400 785.000

 
 
 

11.306.600 301.223.650
325.505.400

 
Finanzplan 
 
aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
 
aus Investitionstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
 
 
aus Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
 

 
 
 
 

305.749.450
297.752.200

16.488.100
20.302.000

13.200.000
13.211.500

3.416.350

 
 
 
 
 

12.953.250 
 
 
 
 

220.350 

292.796.200
301.168.550

16.488.100
20.081.650

13.200.000
13.211.500

  

Die mit der Haushaltssatzung vom 04.02.2013 festgesetzten Beträge für das Haushaltsjahr 2013 werden nicht geändert. 
 

§ 2 
 
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird in 2014 um 80.000 € verringert und auf 5.346.000 € festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013 
vollständig in Anspruch genommen. 

 
§ 5 

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 
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§ 6 
(nachrichtliche Angabe) 

 
Die bisher festgesetzten Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 

 
§ 7 

 
Der bisher festgelegte Haushaltsausgleich  2016 wird nicht geändert. 

 
§ 8 

 
1. Nach der Budgetregelung 1.4 wird die folgende Regelung angefügt: 
 
„1.5 Produkte des Zentraldienstes 0.12 - Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften 
 
Im Zuge der Ausgliederung der Fachdienste 3.39, 3.66 und 3.67 in die „Technischen Betriebe Remscheid“ werden 
alle verbliebenen Ansätze der Produkte 
 
12.01.01 – Verkehrsflächen und -anlagen 
12.02.01 – ÖPNV 
13.01.01 – Öffentliches Grün 
13.04.01 – Friedhöfe 
13.03.01 – Forstwirtschaft  
 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt.“ 
 
2. Bei der Budgetregelung „4.2 Maßnahmenübergreifende Bewirtschaftung der investiven Ansätze und Verpflich-
tungsermächtigungen“ werden die folgenden Änderungen in der Aufzählung vorgenommen: 
 

a) Beim ersten Aufzählungspunkt „des Zentraldienstes 0.12 (Städtebauliche Maßnahmen)“ 
entfällt der Klammerzusatz „(Städtebauliche Maßnahmen)“  

b) Die folgenden Aufzählungspunkte entfallen gänzlich 
„des Fachdienstes 3.66 (Straßen- und Brückenbau),“  
„des Fachdienstes 3.67 (innerhalb der einzelnen Produkte),“ 

 
Remscheid, den 13.02.2014 
gez. Wilding, Oberbürgermeisterin 

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Nachtragsssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 81 i.V.m. § 80 Abs. 5 GO NRW der Bezirks-
regierung in Düsseldorf mit Schreiben vom 19.02.2013 angezeigt worden. 
 
Die nach § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 
2012 - 2021 für das Haushaltsjahr 2014 ist von der Bezirksregierung mit Verfügung vom 13.03.2014 erteilt worden. 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 und die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes liegen zur Einsicht-
nahme bis zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 gem. § 80 Abs. 6 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW 
im Rathaus Remscheid, Zimmer 303 öffentlich aus (Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr) und sind unter der Adresse www.remscheid.de im Internet 
verfügbar. 
 

Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Remscheid vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Remscheid, den 18.03.2014 
In Vertretung 
gez. Mast-Weisz, Stadtdirektor 
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